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DER VZBV
Der Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) ist die starke 
Stimme von mehr als 80 Millionen 
Verbraucher:innen in Deutschland.

Er vertritt ihre Interessen gegenüber 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
und klagt Verbraucherrechte vor 
Gericht ein. 

Der vzbv ist:

unabhängig

gemeinnützig

parteineutral
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DACHORGANISATION FÜR DIE 
VERBRAUCHERZENTRALEN

16 Verbraucherzentralen der Länder

mit rund 200 Beratungsstellen
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28 MITGLIEDSVERBÄNDE UND NEUN 
FÖRDERMITGLIEDER

23. November 
2023

© 2023 Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 4



DER VZBV INTERNATIONAL
Der vzbv ist Mitglied bei 
Consumers International (CI) und 
beim Dachverband der 
europäischen 
Verbraucherorganisationen, Bureau 
Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC).

Außerdem unterhält der vzbv ein 
Büro in Brüssel. 
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DER VZBV HANDELT AUF FÜNF EBENEN
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verbraucherpolitische Interessenvertretung und Politikberatung

Rechtsdurchsetzung

Marktbeobachtung

Verbraucherbildung

Stärkung der Verbraucherberatung und Information 



VERBRAUCHERPOLITIK
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DIGITALES UND MEDIEN

FINANZMARKT

ENERGIE UND BAUEN

GESUNDHEIT UND PFLEGE 

LEBENSMITTEL

MOBILITÄT UND REISEN

RECHT UND HANDEL

VERBRAUCHERBILDUNG
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DIE DIGITALISIERUNG DER 
ENERGIEWENDE AUS SICHT DES 
VERBRAUCHERSCHUTZES



OHNE DIGITALISIERUNG KEINE 
ENERGIEWENDE

PRIVATE HAUSHALTE NEHMEN 
AKTIV AN DER ENERGIEWENDE 
TEIL (PROSUMING)

Anschluss von über zwei Millionen 
Dach- und Balkonsolaranlagen bis 
heute

Anschluss weiterer Millionen 
Solarerzeugungsanlagen künftig

Anschluss von sechs (?) Millionen 
Wärmepumpen bis 20230

15 (?) Millionen neue 
Elektrofahrzeuge bis 2030
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FLEXIBILITÄT DURCH DIGITALISIERUNG
VOLATILE ERNEUERBARE 
ENERGIEN: STROMERZEUGUNG 
UND VERBRAUCH ENG       
VERZAHNEN

Regelung/Redisptach der 
Stromerzeugungsanlagen

Zustandsüberwachung der 
Übertragungs- und Verteilnetze

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen 
(§ 14a Energiewirtschaftsgesetz)
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RECHTLICHE SITUATION
GESETZ ZUM NEUSTART DER DIGITALISIERUNG DER ENERGIEWENDE 
(27.05.2023) 

ÄNDERUNG DES MESSSTELLENBETRIEBS-
GESETZES

Beschleunigung der Einführung intelligenter                                                
Systeme zur Messung und Steuerung des                             
Energieverbrauchs („Smart Meter Rollout“                                                        
bis 2030)

Agiler Rollout

Optionaler Rollout

Pflichtrollout
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RECHTLICHE SITUATION
Gesetz zum Neustart der 
Digitalisierung der 
Energiewende (20.04.2023) 
Änderung des 
Messstellenbetriebsgesetzes
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SMART METER FÜR PRIVATE HAUSHALTE
ROLL OUT INTELLIGENTE MESSYSTEME 2020 - 2033

moderne Messeinrichtung + Kommunikationsmodul (Gateway) = intelligentes 
Messsystem (Smart Meter)

intelligentes Messsystem ermöglicht Kommunikation in beide Richtlungen

mit Gateway zur Angabe der Leistungsaufnahme in Echtzeit und über 
definierte Zeiträume (z. B. 15 min) 

Vernetzung mit anderen Geräten

Einbau in Neubauten seit 2010 (Betrieb bis acht Jahre)

Roll Out der „neuen“ intelligenten Messsysteme ab 2020/2025 verpflichtend für

• Haushalte ab 6.000 kWh Strom/Jahr  

• Haushalte mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen

• Einspeiser PV/BHKW 7 - 100 KW Nennleistung

Roll out optional für Haushalte unter 6.000 kWh Strom/Jahr
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SMART METER – EINBAU
ROLL OUT INTELLIGENTE MESSYSTEME 2020 - 2033

Messstellenbetreiber muss privaten Haushalt den Einbau drei Monate vor 
Einbau informieren und zwei Wochen vorher den konkreten Termin benennen.

Haushalte ab 6.000 kWh Strom/Jahr können Einbau nicht verhindern.

Haushalte < 6.000 kWh Strom/Jahr können Einbau veranlassen 
(Kostenrisiko!).

Haushalte < 6.000 kWh Strom/Jahr können ggf. Einbau nicht verhindern.

Haushalte können Messstellenbetreiber wechseln (Kostenrisiko!).
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SMART METER – BETRIEB
ROLL OUT INTELLIGENTE MESSYSTEME 2020 - 2033

Protokoll des zeitlichen Stromverbrauchs (Ablesung bei modernen 
Messeinrichtungen ggf. schwierig; bei intelligenten Messsystemen ist 
Fernauslesung möglich).

Versorger muss monatlich Verbrauchsinformation senden.
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SMART METER – MÖGLICHKEITEN
ROLL OUT INTELLIGENTE MESSYSTEME 2020 - 2033

Möglichkeiten: intelligente Messsysteme vernetzen Solaranlagen auf dem 
Dach sowie Speicher, Elektroautos, Wärmepumpen und Speicherheizungen

Komfort: Heizungs- und Klimasysteme sind anschlussfähig – auch Gas und 
Wasser (Smart Home)

Intelligente Messsysteme können dynamische Stromtarife nutzen, d.h. Strom 
kann insbesondere dann verbraucht werden, wenn die Einspeisung groß und 
der Preis niedrig ist. 

Stromversorger müssen spätestens ab 2025 dynamische Tarife anbieten.
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SMART METER – KRITISCHE PUNKTE
RECHNEN SICH SMART METER FÜR 
PRIVATE HAUSHALTE?

20 – 50 Euro/Jahr für Einbau, Betrieb                                                              
und Wartung 

diese Preisobergrenzen können alle vier                                                        
Jahre vom BMWK angepasst werden.

vzbv: keine Anhebung der                                                              
Preisobergrenzen im Jahr 2024!

Zusatzleistungen des                                                                        
Messstellenbetreibers kosten extra.

Kosten für neuen Zählerschrank 
betragen bis zu über 1.000 Euro.

Ggf. sind höhere Netzentgelte zu entrichten.

Smart Meter können nur den Stromverbrauch des gesamten Haushalts, nicht 
aber Geräte-scharf messen (Energiesparen kaum möglich).
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SMART METER – KRITISCHE PUNKTE
WIE SICHER SIND SMART METER?

Datenschutz? Datensicherheit?

Jedes vernetze Gerät kann kriminell 
missbraucht werden. 

Mit intelligenten Messsystemen 
werden zusätzliche Daten der 
Verbraucher:innen erhoben und an 
den Messstellenbetreiber und andere 
Unternehmen weitergeleitet. 
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Das Schutzniveau der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) ist zu erfüllen. 
Deshalb muss die Datenverarbeitung einer klaren Zweckbindung unterliegen
und das Prinzip der Datensparsamkeit gelten. Unternehmen dürfen nur die für 
sie unbedingt notwendigen Daten erhalten und müssen diese nach den 
vorgeschriebenen Fristen löschen. 

Soft- und Hardware der Messstellenbetreiber müssen durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert werden.



EXKURS: DYNAMISCHE STROMTARIFE
Dynamische Stromtarife können Stromangebot und -nachfrage besser in 
Einklang bringen. Dazu fordert der vzbv:

Wahlmöglichkeit für Verbraucher:innen zwischen dynamischen Stromverträgen 
und Festpreisverträgen,

dynamische Tarife mit Absicherung gegenüber exorbitanten Preissteigerungen 

klare Mindeststandards für die Informationen über dynamische Tarife,

transparente Preisinformationen auf Vergleichsportalen,

transparente Informationen beim grundzuständigen Messstellenbetreiber für 
den Fall einer vorzeitigen Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem.
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AUSBLICK

Es wird ganz wesentlich darauf ankommen, wie hoch 

die Kosten für den Betrieb (jährlich) und ggf. den neuen Zählerkasten 
(einmalig) des intelligenten Messsystems 

die Einsparungen (jährlich) durch dynamischen Stromtarife und zeitvariable 
Netzentgelte 

ausfallen.

Voraussichtlich werden Haushalte mit PV-Anlage, mit steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen und mit hohem Stromverbrauch eher von 
intelligenten Messsystemen profitieren als „klassische“ Haushalte. 

Die Einsparung von 1.000 kWh Strom bringt etwa 300 Euro Ersparnis/Jahr. 

Der Bezug von 2.000 kWh Strom zu einem Tarif, der 1/3 günstiger ist, 
bringt etwa 200 Euro Ersparnis/Jahr.
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Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V.

Rudi-Dutschke-Straße 17
10969 Berlin

info@vzbv.de
www.vzbv.de
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Impressum

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


